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Willigis, Erzbischof von Mainz

Huschner151 hält die Subskription des Willigis in dem Frankfurter 
Synodalprotokoll vom 1. November 1007 für authentisch (DH II 
143), doch ist das keineswegs erwiesen. Auf Synodalprotokollen wur­
den die „Unterschriften“ anscheinend oft von Hilfskräften geschrie­
ben, die Bischöfe selbst machten dann nur das Kreuz (oder ein ähnli­
ches Zeichen) vor ihrem Namen152 (darauf beschränkten sich auch die 
anderen Teilnehmer der Frankfurter Synode, wenn wir von dem Son­
derfall Heriberts von Köln155 absehen). Huschner beachtet das nicht. 
Er behauptet vielmehr, es liege „keine Veranlassung vor, an der Ei­
genhändigkeit der Unterschrift von Erzbischof Willigis ... zu zwei­
feln“ (womit er den Sachverhalt völlig verkennt), und identifiziert 
munter den Schreiber der Frankfurter Subskription (nach seiner Mei­
nung also Willigis) mit dem Notar Willigis B154. Von Schriftgleichheit 
kann allerdings gar keine Rede sein. Die Frankfurter Subskription ist 
von etwas unsicherem Duktus mit typischen Mainzer Zügen155 (man 
beachte vor allem das nicht ganz geschlossene a und das über das 
Mittelband auf ragende r); außerdem zeigt sie einen eigenartigen, eher 
gedrückt wirkenden Schnörkel am e, einen ziemlich großen, rundli­
chen Schleifenkopf des s, von dem dann jedoch ganz scharf ein End­
strich nach rechts zurückführt, ein g mit großer, geschlossener 
Schleife, die (entgegen den Prinzipien der Diplomschrift) nach rechts 
über das Ziel hinausschießt, und eine in den Diplomen nicht übliche 
ae-Ligatur. Diese Details sind in der feinen, aber festen und sicheren 
Schrift des Willigis B nicht zu beobachten. Sie macht auch sonst einen 
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